
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Statuten vom 16. Juni 2018 
 

der 

Vereinigung ehemaliger Lehrlinge 
   

5400 Baden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

l. Allgemeines 
 Art. 1 Form, Name und Zweck Seite  3 

II. Mitgliedschaft  
 Art. 2 Voraussetzung der Mitgliedschaft Seite  3/4 

 Art. 3 Antrag und Beschluss Seite  4 

 Art. 4 Austritt Seite  4 

 Art. 5 Ausschluss Seite  4 

III. Organisation  
 Art. 6 Organe Seite 4 

 Art. 7 Mitgliederversammlung Seite 4/5 

 Art. 8 Zuständigkeit und Beschlussfassung Seite 5 

 Art. 9 Vorstand Seite 5 

 Art. 10 Aufgaben Seite 6 

 Art. 11 Revisionsstelle Seite 6 

IV. Veranstaltungen  
 Art. 12 Anlässe Seite 6 

V. Mitgliederbeitrag 
 Art. 13 Beiträge Seite 6/7 

VI. Vereinsvermögen 
 Art. 14 Zweck Seite 7 

 Art. 15 Haftung und Ausschluss Seite 7 

 Art. 16 Rechnungsjahr Seite 7 

Vll. Auflösung 
 Art. 17 Beschluss Seite 7 

 Art. 18 Verwendung des Vereinsvermögens Seite 7 

VIII. Inkrafttreten und Aufhebung 
 Art. 19 Inkrafttreten und Aufhebung Seite 8 

 
 

Geschlechtsspezifische Bezeichnungen 
Alle Personenbezeichnungen, die in diesem Dokument in der männlichen Form verwendet werden, gelten 
sinngemäss auch für die weibliche Form. 

 



 3 

 

Statuten 

Statuten vom 16.06.2018 der Vereinigung Ehemaliger Lehrlinge, Postfach 1435, 
aufgehoben 5401 Baden.  

 

l.  Allgemeines  

Art. 1:  Form, Name und Zweck 

1.1 Unter dem Namen „Vereinigung ehemaliger Lehrlinge“, abgekürzt „VeL“, 
schliessen sich ehemalige Lernende, Lernende und Berufsbildner der 
BBC/ABB, Alstom, Bombardier, den Lernzentren LfW, (Lehrlinge für die 
Wirtschaft, abgekürzt LfW) und neu den libs, „Industrielle Berufslehren 
Schweiz“ mit Ihren Trägerorganisationen zu einem Verein nach Art. 60 ff 
ZGB1 mit Sitz in CH-5401 Baden zusammen.  

1.2  Wir sind eine 1934 gegründete Vereinigung. Unsere Hauptaufgabe besteht 
darin, Kontakte zwischen den ehemaligen Lehrlingen, den Lehrfirmen und 
„libs“ zu pflegen, jährliche Zusammenkünfte zu organisieren und jährlich 
mindestens eine Vereinszeitschrift herauszugeben. 

1.3  Sie fördert junge Menschen in ihrem Beruf.  

II.  Mitgliedschaft  

Art. 2:  Voraussetzung der Mitgliedschaft  

2.1  Aktivmitglied: Jede natürliche Person, welche eine Berufslehre bei 
BBC/ABB, Alstom, Bombardier, den Lernzentren LfW sowie den „libs“ 
absolviert hat, in den „libs“ in der Ausbildung tätig ist oder in der 
Ausbildung steht, kann in die Vereinigung eintreten. Aktivmitglieder 
erhalten das Stimm- und Wahlrecht. 

2.2 Passivmitglied: Jede natürliche Person welche die unter Pkt. 1 
aufgeführten Bedingungen nicht erfüllt, kann Passivmitglied werden. 
Passivmitglieder haben kein Stimm- und kein Wahlrecht. 

2.3 Kollektivmitglied: Jede juristische Person kann Kollektivmitglied werden 
und als solche in die Vereinigung aufgenommen werden. 
Kollektivmitglieder haben kein Stimm- und kein Wahlrecht. 

2.4 Ehrenmitglied: Aktivmitglieder die sich durch besondere Verdienste 
gegenüber der Vereinigung ausgezeichnet haben können die 
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Ehrenmitgliedschaft erwerben. Die Mitgliederversammlung beschliesst 
deren Aufnahme. Ehrenmitglieder behalten das Stimm- und Wahlrecht. 

2.5 Freimitglieder: Mitglieder ab dem 85. Altersjahr 

Art. 3:  Antrag und Beschluss  

3.1 Das Gesuch um Aufnahme ist schriftlich an den Vorstand zu stellen.  

3.2  Falls die Voraussetzungen der Mitgliedschaft entsprechend Art. 2 erfüllt 
sind, nimmt der Vorstand Gesuchsteller als Mitglieder in den Verein auf.  

Art. 4: Austritt  

Der Austritt eines Mitglieds erfolgt durch dessen schriftliche Austrittserklärung an den 
Vorstand auf das Ende eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Frist von dreissig 
Tagen.  

Art. 5:  Ausschluss  

5.1  Mitglieder, die ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen oder 
die Interessen der Vereinigung schädigen, können durch den Vorstand 
mittels schriftlicher Begründung aus der Vereinigung ausgeschlossen 
werden.  

5.2  Ausgeschlossene Mitglieder können innerhalb einer Frist von dreissig 
Tagen nach Eingang des Ausschlussentscheides gegen diesen zuhanden 
der nächsten Mitgliederversammlung Rekurs einlegen.  

5.3  Die Mitgliederversammlung entscheidet über den Ausschluss ohne 
Begründung.  

III.  Organisation  

Art. 6:  Organe  

Die Organe des Vereins sind:  

 a:  Die Mitgliederversammlung  
 b:  Der Vorstand  
 c:  Die Revisionsstelle  

Art. 7: Mitgliederversammlung  

7.1  Die ordentliche Mitgliederversammlung findet alle Jahre im ersten 
Kalenderhalbjahr statt.  
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7.2  Eine ausserordentliche Mitgliederversammlung kann durch den Vorstand 
oder auf Verlangen eines Fünftels der Vereinsmitglieder einberufen werden.  

7.3  Die Einladung hat mindestens einen Monat im Voraus zu erfolgen.  

Art. 8: Zuständigkeit und Beschlussfassung  

8.1  Der jährlichen Mitgliederversammlung sind folgende Geschäfte vorbehalten:  

 a:  Abnahme von Jahresbericht und Vereinsrechnung des vergangenen 
 Geschäfts- und Rechnungsjahres  

 b:  Erteilung der Decharge an den Vorstand  
 c:  Festsetzung der Mitgliederbeiträge    
 d:  Ernennung von Ehrenmitgliedern  
 e:  Ausschluss von Vereinsmitgliedern  
 f:  Annahme und Änderung von Statuten  
 g:  Auflösung des Vereins  

8.2 Alle drei Jahre sind der Mitgliederversammlung zusätzlich folgende 
Geschäfte vorbehalten: 

 a  Wahl des Präsidenten  
 b:  Wahl der Vorstandsmitglieder  
 c: Wahl der Revisionsstelle 

8.3  Alle Beschlüsse (ausgenommen  Pkt. 8.1 f und  8.1 g) werden mit 
einfachem Mehr der anwesenden Mitglieder gefasst. Beschlüsse nach Pkt. 
8.1 f und 8.1 g  erfolgen mit einem Mehr von zwei Drittel der anwesenden 
Mitglieder.  

8.4 Anträge zuhanden der Mitgliederversammlung sind spätestens 14 Tage 
vorher schriftlich dem Präsidenten einzureichen.  

Art. 9: Vorstand  

9.1  Der Vorstand wird auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Die Wiederwahl 
ist möglich. Der Präsident wird in einer separaten Wahl gewählt. Der übrige 
Vorstand kann in globo gewählt werden. Der Vorstand konstituiert sich mit 
Ausnahme des Präsidenten selbst. 

9.2  Er besteht aus:  

 a:  Präsidium  
 b:  Kassier  
 c:  Aktuar 
 d:  zwei bis sechs weiteren Mitgliedern  
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Art. 10: Aufgaben  

10.1  Dem Vorstand obliegen:  

 a:  Die Aufnahme von Mitgliedern.  
 b:  Die Führung des Vereins und der Geschäfte im Sinne des Vereins-

 zwecks.  
 c:  Die Beschlussfassung bezüglich sämtlicher Angelegenheiten, die 

 durch  die Statuten oder durch Beschlüsse der Mitgliederversamm-
 lung nicht ausdrücklich anderen Organen vorbehalten sind.  

10.2  Die Beschlussfähigkeit erfordert die Anwesenheit von zwei Drittel der 
Vorstandsmitglieder.  

10.3  Beschlüsse erfolgen mittels einfachem Mehr der Anwesenden. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Präsidium mittels Stichentscheid.  

Art. 11: Revisionsstelle  

11.1  Die Revisoren werden auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Die 
Wiederwahl ist möglich.  

11.2  Die Revisionsstelle prüft die Vereinsrechnung und erstattet der 
Mitgliederversammlung Bericht und Antrag.  

IV.  Veranstaltungen  

Art. 12: Anlässe 

12.1  Der Verein veranstaltet jährlich mindestens eine Zusammenkunft inkl. der 
Mitgliederversammlung, zur Kontaktpflege seiner Mitglieder.  

V.  Mitgliederbeitrag  

Art. 13:  Beiträge  

13.1 Für Aktiv- und Passivmitglieder maximal CHF 50.--. (Vom Mitgliederbeitrag 
fliessen mindestens Fr. 10.-- in den Fond des Innovations- und 
Anerkennungspreises.) 

Dieser Beitrag von Fr. 10.- wird gemäss GV vom 16.6.2018, vorerst sistiert. 

13.2 Kollektivmitglieder mindestens Fr. 100.-- 
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13.3 Mitglieder welche in finanziell schwierigen Verhältnissen leben (EL-
Bezüger), können beim Vorstand einen Antrag um Befreiung des 
Mitgliederbeitrages einreichen. 

13.4 Ehrenmitglieder, Freimitglieder und Vorstandsmitglieder sind vom 
Mitgliederbeitrag befreit. 

VI.  Vereinsvermögen  

Art. 14:  Zweck  

14.1  Das Vereinsvermögen muss zur Erreichung der statutarischen Zwecke 
verwendet werden.  

14.2  Die Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen sowie auf 
Gewinne, welche dem Verein aus Veranstaltungen und Tätigkeiten 
irgendwelcher Art zufliessen.  

Art. 15: Haftung und Ausschluss  

15.1 Für die Verpflichtungen des Vereins haftet ausschliesslich dessen 
Vermögen. Jede Haftung der Vereinsmitglieder ist ausgeschlossen. 

Art. 16: Rechnungsjahr  

16.1  Das Rechnungsjahr des Vereins endet jeweils auf den 31. Dezember.  

16.2  Die Bilanz- und Erfolgsrechnung sowie das Inventar über das dem Verein 
gehörende Material werden auf dieses Datum abgeschlossen.  

Vll.  Auflösung  

Art. 17: Beschluss  

Die Auflösung des Vereins erfolgt durch ein Mehr von zwei Drittel der anwesenden 
Mitglieder.  

Art. 18: Verwendung des Vereinsvermögens  

18.1  Bei Auflösung des Vereins wird das Vermögen für die Dauer von fünf 
Jahren auf einer Bank hinterlegt. Nach Ablauf dieser Zeit geht das 
Vermögen an den Fond des " Innovations- und Anerkennungspreises der 
Vereinigung ehemaliger Lehrlinge VeL, Baden“, über. 
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18.2  Für die Hinterlegung des Vereinsvermögens und deren Überweisung an 
den Fond ist der letzt gewählte Vorstand verantwortlich. Er wird von der letzt 
gewählten Revisionsstelle überwacht.  

 

VIII. Inkrafttreten und Aufhebung  

Art. 19:  

Diese Statuten wurden nach Beschluss durch die Mitgliederversammlung am 2.Juni 
2012 in Kraft gesetzt und ersetzen die Statuten vom 06. Juni 2009.  

Da die Lernzentren LfW per 23.06.2012 eine Namensänderung auf libs, „Industrielle 
Berufslehren Schweiz“ gemacht haben, sind diese Statuten dementsprechend 
angepasst worden. 

Der Artikel 13.1 Beitrag wurde gemäss GV vom 16.06.2018 angepasst, aber noch 
nicht gelöscht.    

 

 

Baden, 16. Juni 2018 

Präsident:                           Die Aktuar/in: 

Hans Eberhard     vakant    

  

 


